
                    Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt            

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 8. Februar 2019 

An den Grossen Rat 19.5007.02    BVD/P195007  Basel, 6. Februar 2019  Regierungsratsbeschluss vom 5. Februar 2019    Interpellation Nr. 137 von Oswald Inglin betreffend „Bearbeitung Motion Dominique König-Lüdin und Konsorten betreffend „griffi-gem Lärmschutz entlang der Osttangente“ (17.5439.01)  (Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 9. Januar 2019):  „Anlässlich seiner Sitzung vom 17. Mai 2018 hat der Grosse Rat die Motion Dominique Kö-nig-Lüdin und Konsorten betreffend griffigem Lärmschutz entlang der Osttangente dem Re-gierungsrat zur Erarbeitung einer Vorlage bis zum 17. Mai 2019 überwiesen. Diese Interpellation erfolgt in der Absicht, im Vorfeld der zu erwartenden Vorlage Klarheit in Bezug auf die Absichten des Regierungsrates zu bekommen und diesen allenfalls dazu zu bewegen, über die in der ersten Stellungnahme vorgeschlagenen Lärmschutzmassnahmen im Bereich der Schwarzwaldallee hinauszugehen und auf die Forderungen der Anwohnen-den in diesem Perimeter einzugehen und somit die Akzeptanz der Vorlage in der vorbera-tenden Kommission und im Rat zu erhöhen. Diese weitergehenden Forderungen wurden nicht nur schon anlässlich der Debatte im Grossen Rat bei der Überweisung der Motion am 17. Mai 2018 gefordert, sondern auch im Rahmen der “Begleitkommission des Lärmschutzprojekts Osttangente“ geäussert, die zwi-schenzeitlich eingesetzt wurde und zweimal tagte. Anlässlich der Sitzung der Begleitkommission vom 29. November 2018 haben der anwe-sende Regierungsrat sowie Vertreter der Verwaltung mündlich bestätigt, dass der im Mai 2019 zu erwartenden Ratschlag infolge der oben genannten Motion folgende zwei Punkte enthalten wird:  - Breite: Resultat der Untersuchung Einhausung Breite-West, Ausweisung der Kosten, Kreditantrag für Projektierung - Gesamter übriger Abschnitt: Kreditantrag für Kostenbeteiligung an Schallschutzfens-tern, welche nicht mit Bundesmitteln finanziert werden. Gleichlautende Aussagen finden sich auch in der schriftlichen Antwort des Kantons vom 16. November 2018 auf die Fragen der Begleitkommission vom März 2018 (S. 1, 3, 5) so-wie in der Stellungnahme des Regierungsrates zur Petition P353 „Für Wohnqualität in den Quartieren – Lärmschutz an der Basler Osttangente jetzt!“. 
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Faktisch halten Regierung und Verwaltung damit an der Stellungnahme vom 18. April 2018 des Regierungsrates zur Motion fest. Sie negieren damit weiterhin die zweite Forderung der Motion, nämlich „für den Bereich Schwarzwaldbrücke - Badischer Bahnhof Lärmschutz-massnahmen zu projektieren, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen um eine ak-zeptable Wohnqualität zu gewährleisten“. Bereits während der Grossratsdebatte zur Über-weisung der Motion am 17. Mai 2018 wurde die Regierung von der Motionärin und weiteren Rednerinnen und Rednern eindringlich darauf hingewiesen, dass auch im Bereich Schwarzwaldbrücke – Badischer Bahnhof eine Verbesserung resp. Erhöhung der Lärm-schutzwände zu prüfen sei. Fragen: 1. Wird der Ratschlag zur Beantwortung der Motion Varianten zur Verbesserung resp. Erhöhung der Lärmschutzwände entlang der Schwarzwaldallee enthalten oder nicht? 2. Ist es korrekt, dass anlässlich der letzten Prüfung von Lärmschutzwänden im Bereich Schwarzwaldallee (wie der Begleitkommission am 9. Februar 2018 präsentiert) vor al-lem Massnahmen evaluiert wurden, welche eine möglichst vollständige Einhaltung der Immissionsgrenzwerte ermöglichen und in Wänden von rund 8 m Höhe resultieren würden? 3. Ist der Regierungsrat bereit, die Verwaltung zu beauftragen, im Bereich Schwarz-waldallee auch Massnahmen zu prüfen, welche zwar nicht zu einer vollständigen Ein-haltung der Immissionsgrenzwerte, aber doch zu einer markanten Verbesserung ge-genüber der heutigen Situation führen? 4. Ist der Regierungsrat bereit, frühere Projekte zur Erhöhung der Lärmschutzwände im Bereich Schwarzwaldallee, namentlich das Projekt des AUE von 2005, zu aktualisie-ren und dem Grossen Rat einen Kreditantrag für die Detailprojektierung zu unterberei-ten? 5. Ist der Regierungsrat bereit, die Ideen der Anwohnerschaft der Schwarzwaldallee, namentlich die durchgehende Erhöhung und Kröpfung der Wände zu prüfen und dem GR einen Kreditantrag für die Planung zu unterbreiten? 6. Ist der Regierungsrat bereit, bei allfälligen statischen Problemen bei der Erhöhung von Lärmschutzwänden, welche an der in Hochlage verlaufenden Autobahn befestigt sind, alternative Konzepte zur Ableitung der Kräfte erhöhter Lärmschutzwände zu prü-fen, namentlich die (teilweise) Befestigung in tieferen Lagen, wobei sich gegebenen-falls Synergien mit der Optimierung des Lärmschutzes gegenüber der Lokalstras-senebene ergeben können? Oswald Inglin“  Wir beantworten diese Interpellation wie folgt:  Der Regierungsrat wurde mit der Motion Dominique König-Lüdin beauftragt, dem Grossen Rat eine Vorlage bis zum 17. Mai 2019 vorzulegen. Der Regierungsrat ist über die Argumente in Be-zug auf den Lärmschutz bestens im Bilde. Es liegt auch in seinem Interesse dem Grossen Rat eine Vorlage zu unterbreiten, die auf Akzeptanz stösst. Dabei dürfen jedoch die rechtlichen As-pekte und die technischen Gegebenheiten nicht ausser Acht gelassen werden. 1. Zu den einzelnen Fragen  Zu den Fragen 1 bis 3:  1. Wird der Ratschlag zur Beantwortung der Motion Varianten zur Verbesserung resp. Erhöhung der Lärmschutzwände entlang der Schwarzwaldallee enthalten oder nicht? 2. Ist es korrekt, dass anlässlich der letzten Prüfung von Lärmschutzwänden im Bereich Schwarzwaldallee (wie der Begleitkommission am 9. Februar 2018 präsentiert) vor allem Mas-
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snahmen evaluiert wurden, welche eine möglichst vollständige Einhaltung der Immissions-grenzwerte ermöglichen und in Wänden von rund 8 m Höhe resultieren würden? 3. Ist der Regierungsrat bereit, die Verwaltung zu beauftragen, im Bereich Schwarzwaldallee auch Massnahmen zu prüfen, welche zwar nicht zu einer vollständigen Einhaltung der Immis-sionsgrenzwerte, aber doch zu einer markanten Verbesserung gegenüber der heutigen Situa-tion führen?  Mit den übergesetzlichen Lärmschutzmassnahmen stellt der Kanton die Einhaltung der Immissi-onsgrenzwerte dort sicher, wo der Bund aufgrund der festgestellten Unwirtschaftlichkeit von Ge-setzes wegen dazu nicht verpflichtet ist und entsprechende Erleichterungen gegenüber der eid-genössischen Lärmschutzverordnung beantragen kann.   In seiner ersten Stellungnahme zur Motion Dominique König-Lüdin vom 18. April 2018 betreffend „griffigem Lärmschutz entlang der Osttangente“ hat der Regierungsrat die verschiedenen Mass-nahmen zur Lärmbekämpfung ausführlich dargelegt. In diesem Zusammenhang wird auch näher ausgeführt, dass Lärmschutzwände dort möglich sind, wo deren Umsetzung wirtschaftlich und stadtverträglich ist. Leider hat es sich gezeigt, dass zusätzliche Lärmschutzwände oder Erhöhun-gen bestehender Wände nur an wenigen Standorten empfohlen werden können. Der Regierungs-rat wird im Rahmen der Beantwortung der Motion Dominique König-Lüdin bis im Mai 2019 dar-über berichten.  Zur Frage 4: Ist der Regierungsrat bereit, frühere Projekte zur Erhöhung der Lärmschutzwände im Bereich Schwarzwaldallee, namentlich das Projekt des AUE von 2005, zu aktualisieren und dem Grossen Rat einen Kreditantrag für die Detailprojektierung zu unterbereiten?  Das vom Interpellanten genannte Projekt aus dem Jahr 2005 ist eine von vielen Arbeitsgrundla-gen des aktuellen Lärmschutzprojektes. Die statisch-konstruktive Machbarkeit der vorgeschlage-nen Lärmschutzwände wurde damals aber – gestützt auf die dann gültigen Normen – nur generell und nicht im Einzelfall überprüft. In der Zwischenzeit sind die normativen Anforderungen an Lärmschutzwände umfangreicher und strenger geworden. Seit dem 1. Januar 2008 ist zudem das ASTRA für die Nationalstrassen zuständig. Das ASTRA hat zwischenzeitlich festgelegt, dass die Höhe von Lärmschutzwänden auf Kunstbauten den Wert von 4m nicht übersteigen darf. Eine Kröpfung von Lärmschutzwänden ist aufgrund des erforderlichen Lichtraumprofils erst ab einer Höhe von 4.8m ab Fahrbahn möglich. Auch ohne die vom ASTRA vorgegebene Höhenbeschrän-kung wäre die Realisierung von 6 bis 7m hohen Lärmschutzwänden auf der Bäumlihofbrücke – mit oder ohne Kröpfung – nur mit umfangreichen Verstärkungen des Brückentragwerkes möglich. Der Regierungsrat wird bis im Mai 2019 dazu berichten.  Zu den Fragen 5 und 6: 5.  Ist der Regierungsrat bereit, die Ideen der Anwohnerschaft der Schwarzwaldallee, namentlich die durchgehende Erhöhung und Kröpfung der Wände zu prüfen und dem GR einen Kreditan-trag für die Planung zu unterbreiten? 6. Ist der Regierungsrat bereit, bei allfälligen statischen Problemen bei der Erhöhung von Lärm-schutzwänden, welche an der in Hochlage verlaufenden Autobahn befestigt sind, alternative Konzepte zur Ableitung der Kräfte erhöhter Lärmschutzwände zu prüfen, namentlich die (teil-weise) Befestigung in tieferen Lagen, wobei sich gegebenenfalls Synergien mit der Optimie-rung des Lärmschutzes gegenüber der Lokalstrassenebene ergeben können?  Die Idee, hohe oder gegebenenfalls hohe und gekröpfte Lärmschutzwände neben der Stamm-strecke auf Stadtstrassenebene zu fundieren und den Lärmschutz auf Autobahnniveau zu instal-lieren, macht Konstruktionen mit einer Höhe von rund 4 Stockwerken bzw. 13 bis 15m nötig. Der-artige Konstruktionen bedingen nicht nur aufwändige Eingriffe in den Untergrund; sie sind auch 
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statisch sehr anspruchsvoll, extrem teuer und haben einen unerwünschten Einfluss auf das Stadtbild und die unter den lärmgeplagten Stockwerken liegenden Wohnungen (Sicht, Belich-tung). Auch dazu wird der Regierungsrat bis im Mai 2019 berichten.    Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt  
  Elisabeth Ackermann Präsidentin Barbara Schüpbach-Guggenbühl Staatsschreiberin  


